
                                                                                                                

 
 

Info 
Ausbildungsordnung für das gelenkte Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife sowie Zustän-
digkeiten für die Zuerkennung der Fachhochschulreife (Praktikum–Ausbildungsordnung) 
 
Ziele 
Praktika dienen der Ergänzung des Unterrichts. Sie haben die Aufgabe 

• auf das Berufsleben vorzubereiten, 
• die Berufswahlentscheidung abzusichern und 
• eine Orientierung für ein mögliches Studium zu bieten. 

Praktikantinnen und Praktikanten sollen durch Anschauung und eigene Mitarbeit grundlegende Kenntnis-
se über Arbeits- und Leistungsprozesse erwerben sowie Einblicke in die Zusammenhänge betriebli-
cher/beruflicher Praxis gewinnen. Dabei sollen sie berufs- und fachbezogene Aufgaben lösen und sich auch 
mit den sozialen und kommunikativen Situationen während des Berufsalltages in den Betrieben auseinan-
dersetzen. 
 
Anforderungen an die Praktikumsstelle 
Zur Sicherung der Qualität soll das Praktikum nur in hierfür geeigneten Betrieben, Einrichtungen und Behör-
den durchgeführt werden, in denen die entsprechende Tätigkeiten nach Anlage 1 ausgeführt werden kön-
nen. Als geeignet gelten in der Regel: 

• Betriebe, die zur Ausbildung in den entsprechenden Berufen berechtigt sind, 
• Einrichtungen oder Behörden, die die Berechtigung haben, in einem entsprechenden anerkannten 

Beruf auszubilden 
• weitere von der oberen Schulaufsicht zugelassene Stellen. 

 
Der Praktikumsbetrieb oder die Einrichtung, in der das Praktikum abgeleistet wird, stellt die ordnungsgemäße 
Durchführung des Praktikums nach der Praktikum-Ausbildungsordnung sicher und erstellt einen Nachweis 
über das Praktikum. 
 
Durchführung des Praktikums 
Die Durchführung des Praktikums richtet sich nach den in der Anlage 1 für die jeweilige Fachrichtung festge-
legten Inhalten. Die wöchentliche Arbeitszeit, der Urlaubsanspruch und die Vergütung regeln sich nach den 
gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen. Der Urlaub in der Klasse 11 der Fachoberschule ist während der 
Schulferien zu nehmen und zu gewähren. 
 
Anrechnung von einschlägigen Tätigkeiten 
Einschlägige praktische Tätigkeiten können auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung auf das Praktikum 
zum Erwerb der Fachhochschulreife angerechnet werden. Betriebspraktika aus der Sekundarstufe I werden 
nicht angerechnet. Die Anrechnung von einschlägigen Tätigkeiten auf die praktische Ausbildung in der 
Klasse 11 der Fachoberschule ist nicht möglich. 
 
Praktische Ausbildung in der Klasse 11 der Fachoberschule 
 
Rechtliche Stellung 
Die Lernenden der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule sind Schülerinnen und Schüler und zugleich 
Praktikantinnen und Praktikanten. In der letztgenannten Eigenschaft schließen sie einen Praktikumsvertrag 
mit einem Unternehmen ab und absolvieren fachrichtungsbezogene Praktika im Betrieb. 
 
Durchführung des Praktikums 
Das Praktikum erstreckt sich über ein Jahr. Die Arbeitszeit der Praktikantinnen und Praktikanten richtet sich 
unter Anrechnung der Unterrichtszeit nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen. Der Unterricht 
umfasst 480 Stunden pro Jahr. Die Organisation der Unterrichts- und Praktikumszeiten erfolgt im Einverneh-
men mit der Schule und den Praktikumseinrichtungen. 
 
Begleitung der praktischen Ausbildung / Nachweis der Fachhochschulreife 
Es ist Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden. Die abzuschlie-
ßenden Praktikumsverträge sind den Schulen vor dem Praktikum zur Genehmigung vorzulegen. Die Prakti-
kantinnen und Praktikanten führen über die Erkenntnisse der Praktikumsabschnitte Bericht. Sie haben min-
destens vier Berichte zu fertigen. Die einzelnen Berichte sind der Praktikumsleitung des Betriebes vorzulegen. 
Der Betrieb oder die Einrichtung prüft und bescheinigt die sachliche Richtigkeit der Berichte; die Schule be-
wertet die Ausarbeitungen. 



Nach Beendigung des Praktikums bestätigt die ausbildende Stelle den Praktikantinnen und Praktikanten die 
ordnungsgemäße Durchführung des Praktikums. Die Praktikantinnen und Praktikanten legen diese Bestäti-
gung der Schule vor.  
Der Nachweis der Fachhochschulreife für Praktikantinnen und Praktikanten erfolgt durch die Vorlage des 
von der Schule erstellten Zeugnisses der Fachhochschulreife. 
 
Anlage 1 
 
Inhalte des Praktikums zum Erwerb der Fachhochschulreife 
Im Praktikum soll ein möglichst breites Spektrum der nachfolgend aufgeführten Arbeitsbereiche abgedeckt 
werden. Insbesondere erwerben die Praktikantinnen und Praktikanten grundlegende Kenntnisse und Erfah-
rungen über 

• den Aufbau und die Funktion der betrieblichen Organisation 
• die Abwicklung eines Gesamtprodukts/-auftrags, einer Dienstleistung oder eines Arbeitsprozesses 

die Sozialstrukturen und gesellschaftliche Konsequenzen betrieblicher/beruflicher Handlungen. 
Das Praktikum ist in hierfür geeigneten Betrieben und Einrichtungen durchzuführen, die sicherstellen, dass 
eine Anleitung durch eine Fachkraft erfolgt. 
Die inhaltliche Ausgestaltung des Praktikums richtet sich nach den Fachrichtungen bzw. den fachlichen 
Schwerpunkten der Bildungsgänge der Fachoberschule und der Berufsfachschule. Betriebsspezifische Be-
sonderheiten können ebenfalls berücksichtigt werden.  
Der Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie soll als integraler Bestandteil in jedem Prakti-
kum vermittelt werden. Hierzu gehören auch allgemeine und betriebsbezogene Maßnahmen des Arbeits-
schutzes im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes zur Verhütung von Unfällen. 
Für die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und praktischer Erfahrungen über Gesamtprodukte und -
aufträge sowie Dienstleistungen und Arbeitsprozesse sind folgende Arbeitsbereiche maßgeblich: 
 
Fachrichtung Technik 

• Kenntnisse über das Gesamtprodukt/den Gesamtauftrag (z. B. ein Bekleidungsstück, eine Hausinstal-
lation, eine Laboreinrichtung, ein Mauerwerk, ein Möbelstück, ein Werbeprospekt) 

• Gliederung und Arbeitsplanung der Leistungsprozesse in Teilerzeugnisse und Teilleistungen (z. B. 
Materialbedarf, Arbeitsmittelbedarf (Werkzeuge, Maschinen, Energie), Personal-/Zeitbedarf, Fach-
sprache bzw. Fachsymbole, Normung) 

• Produktions-/Fertigungsprozess (z. B. grundlegende Arbeits- und Verfahrenstechniken manueller 
und maschineller Arbeit, automatisierte Prozesse, Mess-, Steuer- und Regelungstechniken, Montage 
und Wartung) 

• Qualitätsanforderungen und Prüfkriterien bei Planung, Durchführung und Kontrolle des betriebli-
chen Leistungsprozesses (z. B. Funktionseinheiten, ökologische Aspekte) 

 
Fachrichtung Gestaltung 
Grundtechniken der Gestaltung  
Werkstoffe und Arbeitsmittel der Gestaltung  
Mitwirkung am Gestaltungsprozess: 

• Bedingungsanalyse/Briefing (z. B. Klärung der Problemlage/der Aufgabe, Festlegung von Zielen,  
Klärung der ökonomischen, zeitlichen, personellen, materiellen und ästhetischen Bedingun-
gen)Entwicklung von Ideen/Kreativitätstechniken  

• Konzepterarbeitung (z. B. Entwürfe von Texten, Skizzen, Fotos, Modellen usw.) 
• Gestaltungsdeterminanten (z. B. Vergleich von Konzepten im Hinblick auf Ziele und Bedingungen,  

Entscheidung für das optimale Konzept)  
• Präsentation von Gestaltungen (z. B. auftragsgerechte und zweckorientierte Handhabung der Dar-

stellungstechniken, Präsentation gestalterischer Prozessergebnisse, Beurteilen der Qualität und der 
Originalität sowie der Zweckgebundenheit eines Auftrags) 

• Kontrolle und Bewertung (z. B. Vergleich des Produkts mit den gesteckten Zielen, Analysieren festge-
stellter Abweichungen) 
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